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Schrittfolge BVWP und Finanzierung (jährl.)
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BVWP-Ab-

lauf und 

Einwir-

kungs-

möglich-
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keit
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NKA-Bewertung (Modul A)
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Naturschutz I
• Zerschneidung der kleinteiligen, naturnahen Struktur der Landkreisgebiete

• schwerwiegende Eingriffe in den Naturhaushalt und in das Landschaftsbild dieses bislang relativ 

unzerschnittenen und unbeeinträchtigten Landschaftraumes

• erhebliche negative Auswirkungen auf natur- und artenschutzfachliche Belange in Verbindung mit 

europarechtlichen Vorschriften (FFH- und Vogelschutzrechtlinie) sowie landes- und 

regionalplanerischen Grundanforderungen

• Beeinträchtigungen sind nicht zu vermeiden oder auszugleichen und die Belange des Naturschutzes und 

der Landschaftspflege sind, bei objektiver und sachgerechter Abwägung, vorrangig. Entsprechend § 15 

BNatSchG Abs. 5 darf folgerichtig das Vorhaben B15 neu (südlich der A 92) weder zugelassen noch 

durchgeführt werden.

• Der Trassenverlauf ist in einem schalltechnisch nicht unproblematischen Gebiet vorgesehen. Die 

tangierten Landkreise sind durch eine dichte Besiedlung mit vielen zerstreuten Ortschaften, Weilern 

und Einöden gekennzeichnet und werden durch das Vorhaben zusätzlich durch Feinstaub und Abgase 

stark belastet.



Naturschutz II
• Laut einem Grundsatz des Landesentwicklungsprogramms (LEP) 2013 soll die Weiterentwicklung der 

Straßeninfrastruktur bevorzugt durch den Ausbau des vorhandenen Straßennetzes und nicht durch 

Neubau erfolgen. 

• Der bevorzugte Ausbau bestehender Straßeninfrastruktur dient dem Erhalt der Funktionsfähigkeit des 

Gesamtnetzes und der Reduzierung einer weiteren Flächeninanspruchnahme. 

• Die in Anspruch genommenen landwirtschaftlichen Acker- und Grünlandflächen werden versiegelt und  

erfordern in gleichem Umfange Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Geeignete Ausgleichsmaßnahmen 

gehen ausschließlich zu Lasten von landwirtschaftlich und forstlich genutzten Grundflächen. 

• Das Vorhaben steht deshalb im krassen Widerspruch zur gebotenen besonderen Rücksichtnahme auf 

agrarstrukturelle Belange (§15 Abs. 3 BNatSchG).



B 15 neu

Stopp an der A 92
Wir fordern die Staatsregierung auf, keine Planungsalternative in Betracht

zu ziehen, sondern den Neubau der B 15 neu an der A 92 zu beenden sowie

den Antrag zum Bau der B 15 neu südlich der A 92 aus dem Bedarfsplan

für Bundesfernstraßen zurück zu ziehen. Weitere Planungen der B 15 neu

über die A 92 hinaus sollen für den BVWP 2015 nicht mehr berücksichtigt

werden.




